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Carl Friedrich Gottlob Freiesleben (1801 bis 1836) 

Bergbau und Staat in der sächsischen Bergwerksverfassung 
der 30er-Jahre des 19. Jahrhunderts 

Außer einigen banalen Lebensdaten in den Verzeichnissen des 
Bergamtes Freiberg, den Jahrbüchern für den sächsischen Berg
und Hüttenmann oder in zwei Festschriften zu Jubiläen der Kö
niglich Sächsischen Bergakademie hätte an Carl Friedrich Gott
lob Freiesleben nichts erinnert, wäre nicht sein Freund, Friedrich 
Bülau (1805-1859)1, gewesen, der 1837 aus dem Nachlass Frei
eslebens dessen Schrift „Darstellung der Grundlagen der säch
sischen Bergwerksverfassung"2 herausgegeben hat. Auch unser 
spärliches Wissen über Freieslebens persönliche und berufliche 
Lebensumstände verdanken wir vorwiegend Bülau, der in seiner 
Vorrede zur ersten Auflage der Schrift darüber berichtet. Freies
lebens „Darstellung der Grundlagen .. . "gehört zu den herausra-
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genden Werken in der Bergrechtsliteratur des 19. Jahrhunderts in 
Sachsen und Deutschland. 
Freiesleben wurde am 12. August 1801 in Eisleben als Sohn des 
Bergkommissionsrates und Direktors des mansfeldischen und 
thüringischen Bergbaus in Eisleben, Johann Carl Freiesleben 
(1774-1846), geboren. Der Vater nahm 1808 die Stelle eines As
sessors beim Oberberg- und Hüttenamt in Freiberg an und die 
Familie siedelte nach Freiberg um. Später avancierte Freiesleben 
senior zum Bergrat an dieser Behörde und war ab 1838 (bis zu 
seinem Ruhestand 1842) als Berghauptmann Leiter des Sächsi
schen Oberbergamtes. Er war ein anerka1mter Wissenschaftler 
der Bergbaukunde und der Geologie und Mineralogie.3 

Carl Friedrich Gottlob Freiesleben besuchte nach Absolvierung 
des Gymnasiums einige Vorlesungen an der Königlich Sächsi
schen Bergakademie Freiberg bei dem Mineralogen und Mitbe
gründer der Geologie Abraham Gottlob Werner (1749-1817) und 
bei dem Mathematiker Daniel Friedrich Hecht (1777-1833).4 Wohl 
veranlasst durch seinen Vater, der sich nach Werners Tod um die 
Ordnung des Nachlasses bemühte5

, bearbeitete er historische 
und juristische Teile des Katalogs der Bibliothek Werners. An der 
Bergakademie war er 1817 inskribiert. Von 1818 bis 1821 studier
te er an der Universität Leipzig Rechtswissenschaft und nahm 
danach einige nachgeordnete Stellungen im Staats- und Justiz
dienst an und arbeitete, so berichtet Bülau, als Advokat. Jeden
falls erwarb er dadurch nach Bülaus Ansicht gründliche theoreti
sche Kenntnisse und praktische Erfahrungen, die ihn befähigten, 
1829 die Stellung eines Berggegenschreibers und Bergamtsas
sessors am Bergamt Freiberg anzunehmen. Der Gegenschreiber 
war ein Bergbeamter, der vor allem die Kuxbesitzverhältnisse ge
werkschaftlicher Gruben zu dokumentieren hatte.6 In dieser Zeit 
muss Freiesleben sein einziges Werk geschrieben haben. Er konn
te die Veröffentlichung nicht mehr erleben; wahrscheinlich war 
es aus seiner Sicht auch noch gar nicht vollendet, aber das Thema 
,,Staat und Bergbau" ist abgerundet behandelt. Er starb - fünf
unddreißigjährig - am 2. Juni 1836 in Freiberg. Kurz zuvor, am 
4. Januar 1836, wurde er in die Stellung eines Königlich Sächsi
schen Berg- und Gegenschreibers an das Bergamt Schneeberg be
rufen. Dieses Amt konnte er nicht mehr antreten. 
Seine literarische Hinterlassenschaft, die von Bülau herausge
gebene Schrift, beeindruckte sofort die Fachkundigen. Julius 
Weiske (1801-1877), Professor in Leipzig und Herausgeber des 
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„Rechtslexikons für Juristen aller deutschen Staaten enthaltend 
die gesamte Rechtswissenschaft", rezensierte sie 1839 mehr als 
wohlwollend in den „Hallischen Jahrbüchern für deutsche Wis
senschaft und Kunst" .7 Von ihm stammt im Übrigen auch die An
regung, der Bülau für die zweite Auflage (1839) nahezu wörtlich 
folgt, die Schrift mit dem Titel „Der Staat und der Bergbau mit 
vorzüglicher Rücksicht auf Sachsen" zu versehen. 
Freieslebens Gedanken wurden in der Bergrechtsliteratur der 
folgenden Jahre und Jahrzehnte nicht vergessen. Der sächsi
sche Bergrechtler tmd Bergbeamte Paul Martin Kressner (1817-
1899) verweist in seinem „Systematischer Abriss der Bergrechte 
in Deutschland mit vorzüglicher Rücksicht auf das Königreich 
Sachsen" (1858) auf ihn. Der schärfste Kritiker des Regalberg
baugesetzes von 1851, der Königlich Sächsische Oberbergrat Ge
org Ernst Otto, stützt sich noch 1856 in seiner Veröffentlichung 
„Studien auf dem Gebiete des Bergrechtes" ausdrücklich auf 
die Überlegungen von Freiesleben zur Unbestimmtheit des Be
griffs der Bergregalität.8 Als im Königreich Sachsen die ers
te Liberalisierungsphase des sächsischen Bergrechts vorbereitet 
wurde, werden in den 1849 veröffentlichten „Motiven" für den 
Entwurf des späteren Regalbergbaugesetzes vom 12. Mai 185l9 
häufig Freieslebens Erkenntnisse in der Schrift ausdrücklich zur 
Grundlage für beabsichtigte gesetzgeberische Lösungen genom
men. Nur ein anderer sächsischer Bergrechtler wird ebenso häu
fig in diesen Motiven zitiert - Alexander Wilhelm Köhler (1756-
1832). Das ist nicht zufällig so. Beide sind Kenner des geltenden 
Bergrechts, dessen Basisgesetz für den Silberbergbau in Sachsen 
- ,,Silber (ist) das hauptsächliche Produkt des sächsischen Berg
baus"10 

- noch die 250 Jahre alte, von Kurfürst Christian I. erlas
sene Chursächsische Berg-Ordnung vom 12. Juni 1589 bildet_ll 
Köhler systematisiert die Berggesetzgebung in seiner „Anleitung 
zu den Rechten und der Verfassung bei dem Bergbaue im Kö
nigreich Sachsen, zur Grundlage bei Vorlesungen"12 und stellt 
ihren Inhalt dar. Freieslebens Ansatz ist ein anderer. Ausdrück
lich will er nicht nur einen „Nachtrag" zu Köhlers Werk schrei
ben. Ihn berühren die „Kämpfe" seiner Zeit. Sie resultieren seit 
1830 aus den Wünschen und Forderungen der Bergbaugewerken 
und Grundbesitzer nach Anerkennung ihrer Rechte und Reform 
der damaligen Bergwerksverfassung- so der Gewerke Carl Lud
wig Uhlich in seiner kleinen Schrift aus dem Jahre 1849 „Beurtei
lung des Entwurfs eines Berggesetzes für das Königreich Sach
sen . .. ".13 Freiesleben will die „Beschuldigungen und Angriffe, 
welche die Staatsbehörden wegen der gesamten Bergwerksver
fassung" 14 ausgesetzt sind, nicht „mit Stillschweigen" überge
hen. Dabei sieht er auf die diesbezüglichen Auseinandersetzun
gen in der zweiten Kammer des Landtages im Jahre 1833. Und er 
möchte in der Sache unparteiisch urteilen. 
Allgemein ist es die Zeit um 1830 in Sachsen, in der das Bürger
tum - vornehmlich das Wirtschaftsbürgertum - nach Maßnah
men zur Belebung der Wirtschaft und zur Erweiterung der poli
tischen Rechte verlangt. Die revolutionären Ereignisse in Sachsen 
im September 1830, die mit einer Petitesse begannen15, lösten 
eine Staatsreform aus und führten in Sachsen - das entsprach be
kanntlich dem politischen Leitbild des Liberalismus - zur Annah
me der sächsischen Verfassung vom 1. September 1831 und so
mit zur konstitutionellen Monarchie. In der Verfassung bündelte 
sich alles - bemerkt Karl-Heinz Blaschke 1991 in einem Aufsatz 
„Die sächsische Verfassung von 1831 als Epochengrenze" - ,,was 
sich an Wünschen, Hoffnungen, Forderungen und Notwendig
keiten in Richtung auf die Neuordnung der öffentlichen Verhält
nisse aufgestaut hatte, und es ermöglichte von nun an die Durch-
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führung aller jener Maßnahmen, die für den wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fortschritt unerlässlich waren. "16 

Dazu zählte vor allem auch eine von staatlicher Bevormundung 
und Intervention freie Wirtschaftsordnung. Zu den Wirtschafts
zweigen, die unter dem Staatseinfluss besonders zu leiden hat
ten, gehörte der sächsische private Bergbau. Der Bergbau auf 
Metalle (Regalbergbau) wurde - auch soweit er nicht Staatsberg
bau war - vollständig von den landesherrlichen Beamten gelei
tet und beaufsichtigt. Wenige Jahre nach Freiesleben wird derbe
rühmte preußische Montanwissenschaftler und Bergrechtler Karl 
Johann Bernhard Karsten (1782-1853) den in Deutschland diesbe
züglich herrschenden Zustand so beschreiben: Der Staat betreibt 
,,eigentlich den Bergbau mit fremdem Geld ... , ohne sich der Ge
fahr eines möglichen Zuschusses oder Verlustes auszusetzen".17 
Anders der Bergbau auf Stein- und Braunkohle in Sachsen. Auf 
ihn erstreckte sich die sächsische Bergwerksverfassung nicht. Für 
Freiesleben bildet der Stein- und Braunkohlenbergbau keinen 
Gegenstand seiner Betrachtungen. 
Zu dem Verhältnis von Privatbergbau (auf Metalle) und Staat 
wollte sich Freiesleben äußern und hat es getan, weil - wie er 
schreibt - ,,die jüngste Reform des gesamten Staatsorganismus 
im Vaterlande auch die Institute des Bergbaues ... berührt; mehr 
noch wird dies bei weiterer Ausbildung der neuen Verfassung in 
der nächsten Zeit geschehen .. . ". 18 

Eine Vision, die sich mit dem sächsischen Regalbergbaugesetz im 
Jahre 1851 verwirklichte. Aber im Sinne Freieslebens? - Er blieb 
in seinen Gedanken letztlich konservativ, er wollte mehr bewah
ren als verändern; und er urteilte schon gar nicht unparteiisch. 
Seine Schrift beginnt Freiesleben wenig originell, wenn er sich 
zunächst der Untersuchung des Begriffs des Bergregals zuwen
det. Ursprung, Geschichte und Inhalt des Bergregals sind ein un
erschöpfliches Thema in der Bergrechtsliteratur bis in die 70er
Jahre des 19. Jahrhunderts hinein. Das wird verständlich, wenn 
,,man . .. das Bergregal als die Grundlage der Bergwerks-Verfas
sung" bezeichnet und „dadurch schlechthin die meisten Erschei
nungen und Konsequenzen erklärt, welche sich bei und aus der 
Bergwerksverfassung zeigen und ergeben", schreibt Freiesle
ben.19 Noch 1855 sieht der bedeutende österreichische Bergrecht
ler Otto Freiherr von Hingenau (1818-1872) im „Bergregal" das 
oberste Prinzip eines Berggesetzes.20 Im Begriffskern bezeichnet 
das Bergregal im deutschen Bergrecht dieser Zeit die Dispositi
onsbefugnis des Staates (Staatsoberhaupt, Landesherr) über we
sentliche, dem Grundeigentümer entzogene Mineralien. Für Karl 
Johann Bernhard Karsten, Königlich Preußischer Oberbergrat 
und ordentliches Mitglied der Königlichen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin, bestand das Bergregal „in dem vollen und 
freien Eigentum (des Staates - M. M.) der unter der Oberfläche 
vorkommenden und dem Hoheitsrechte vorbehaltenen Minera
lien" .21 

Diese Ansicht von Karsten stieß in der Literatur auf wenig Ge
genliebe. Freiesleben verweist darauf, dass „schlagende und un
zweifelhaft positive Bestimmungen für die Bergregalität in den 
einzelnen deutschen Ländern im Sinne des fiskalischen Eigen
tums nicht existieren; das Bergwerksgut (die nicht im Eigen
tum der Grundeigentümer stehenden Bodenschätze, aber auch 
dem Bergbau dienende Tagesgebäude, Bergwerksmaterialien, 
Pochwerke, Schmieden usw.) und Gewerbe ... meistenteils in 
den Händen der Privaten von jeher gewesen und noch ist .. . " .22 

Er deckt die theoretischen Widersprüche der Überlegungen von 
Karsten auf. So verweist er u . a. darauf, dass der Staat dort nicht 
als Eigentümer des Bergbaus angesehen werden kann, ,,wo er 
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die durch den Betrieb des Bergbaus ausgebrachten Erze, um sie 
in sein Eigentum zu bringen, erst kaufen muss ... " .23 (Zu denken 
ist dabei an den Aufkauf aller silber-, kupfer- und bleihaltigen 
Erze durch die 1710 zur Zentralisation des Schmelzwesens ge
gründete, im Staatseigentum stehende Generalschmelzadminis
tration bei Freiberg.) 
Nebenbei: Noch im Jahre 1863 - der sächsische Berggesetzgeber 
veröffentlichte gerade den Entwurf und die Motive für das spä
tere Allgemeine Bergge-
setz für das Königreich 
Sachsen - wird in den 
Motiven erwähnt, dass 
die Verwendung des Be
griffs „Bergregal" im Ge
setzentwurf angefoch
ten wird und warum. 
Die Gegner der weite
ren Verwendung des Be
griffs haben Sorge, dass 
mit dessen Aufnahme im 
Berggesetz willkürliche 
Eingriffe des Staates in 
die „betreffende Gewer
betätigkeit der Privaten" 
zugelassen werden. 24 

Unter Verweis auf die 
Bergordnungen des 16. 
Jahrhunderts sieht Frei
esleben nicht, dass sich 
aus der Regalität des 
Bergbaus ein Staatsei
gentum am Bergbau 
und an bestimmten Mi-
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liehen Elemente und Bestandteile, welche man unter der Bergre
galität zusammenfassen oder als Folge derselben zu betrachten 
pflegt", ersetzen.29 Er begreift den Staat bereits als „übergreifen
de Ordnungseinheit für seine Bürger", 30 wenn er feststellt, dass 
sich über „alles und jedes Gut, welches im Staate als volles, un
geteiltes Eigentum ... besessen, über jedes Gewerbe, welches im 
Staate betrieben wird", die „wesentlichen Hoheits- und Regie
rungsrechte des Staates", wie das allgemeine Verwaltungs-, das 

Jurisdiktions-, das poli
zeiliche Oberaufsichts-, 
das Gesetzgebungs
und Vollziehungsrecht" 
erstreckt. 31 An anderer 
Stelle der Schrift fügt er 
noch das Recht des Staa
tes zur Besteuerung und 
Abgabenerhebung hin
zu. Diese allgemeinen 
Hoheitsrechte erfah
ren nach seiner Über
zeugung gegenüber 
dem Bergbau oder dem 
Bergwerksgut und dem 
Bergbaugewerbe eine 
gewisse Eigentümlich
keit und Besonderheit, 
bleiben aber ihrem We
sen nach Hoheitsrech
te, über deren Inhalt der 
Begriff der Bergregalität 
nicht hinausgeht. 
Wie aber äußern sich 
„diese Staatsfunktionen 
gerade hinsichtlich des 
Privatbergbaus"?32 Das 
stellt Freiesleben vor al
lem dar; er sieht, dass 
hier die empfindlichs
ten Berührungspunk
te zwischen dem Staat 
und dem privaten Berg
bau gegeben sind. Mit 
Blick auf die Bergrechts
geschichte geht er da
bei wohl zurecht von 

neralien herleiten lässt. 
Aus diesen Rechtstex
ten ergibt sich für ihn, 
dass „kein Privatus von 
(der) Erwerbung berg
männischen Eigentums 
und der Konzession zum 
Bergbau- und Hüttenbe
triebe ausgeschlossen" 
werden konnte, ,,son
dern Jedermann zur Be
sitzergreifung (Mutung) 
und Erwerbung von der 
Staatsbehörde zugelas
sen werden m u s s". 25 

Das schließt für ihn nicht 

Das sächsische Oberbergaml in cler Freiberger Kirchgasse (links): im Hinlergruncl ist clcr 
Dom zu sehen 

der Tatsache aus, dass 
jene „Zustände, welche 
die Gesetzgebung (ge
meint sind vor allem die 
Bergordnungen des 16. 
Jahrhunderts, die die 
Berggebräuche sanktio
nierten - M. M.) agnos-

aus, dass „ein Teil des 
Bergwerksgutes und Ge-
werbes auch rein fiska -
lisches Eigentum ist". 26 

Dann aber ist der Fiskus wie ein „Privatus" (privater Eigentü
mer) zu behandeln und in staats- und privatrechtlicher Hinsicht 
diesem gleichgestellt. 27 Ausdrücklich erkennen später die Mo
tive von 1849 zum Entwurf eines Regalbergbaugesetzes diesen 
Standpunkt zur rechtlichen Beurteilung des Staatsbergbaus von 
Freiesleben an. 28 

Aber Freiesleben will den Begriff des Bergregals wegen seiner 
,,Unbestimmtheit durch eine genaue Bezeichnung der staatsrecht-

Der Anschnitt 63, 2011. H. 2-3 

tizierte ... ", ,,zunächst und ursprünglich gewiss privatrechtliche 
Verhältnisse" betrafen.33 Die „öffentlichen Einrichtungen" sollten 
eine den privatrechtlichen Grundsätzen aber „zuwiderlaufende" 
„Disposition des Staates über das Bergwerksgut" ausschließen.34 

Das klingt nach Fortschritt, nach Befriedigung der Ansprüche 
,,der Zeit auf Reformen" in der sächsischen Berggesetzgebung. 
Zugleich aber warnt er „vor Veränderung der Grundinstitute des 
Bergbaus und des staatsrechtlichen Verhältnisses, in welchem 
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das Bergwerksgut zum Staate steht", deim diese Institute hätten 
in den vergangenen 600 Jahren die Blüte des sächsischen Berg
baus ermöglicht.35 

Dem Staat maß er eine herausragende Funktion gegenüber dem 
Bergbau und dessen „eigentümliche(r) Natur" zu. Für ihn war 
der Staat das stabilste und absolut nötigste Institut „unter allen 
menschlichen Instituten", dem der Rechtsschutz des sich in pri
vaten Händen befindlichen (Bergbau-)Gewerbes anvertraut ist.36 

Zunächst weist er dem Staat die Funktion der Erhaltung der 
,,rechtlichen Möglichkeiten des Bergwerksbetriebes" zu.37 Ge
meint sind damit - im heutigen Sprachgebrauch - die Verwal
tungsakte zur Erwerbung des Bergwerkseigentums und dessen 
Schutz. Dafür erhielt er unter den ·Bergbauunternehmern seiner 
Zeit sicher uneingeschränkte Zustimmung. Wenn er dann noch 
darauf verweist, dass das Bergwerksgut wie dessen privater In
haber den Rechtsschutz der Verfassung von 1831 (§§ 26, 27, 31, 
37, 38, 47 und 55) genießen muss, so setzt er dem Staat zugleich 
Grenzen seiner Machtausübung. 
Aber wenn er dann im Detail die Stellung des Staates gegenüber 
dem Bergbau beschreibt, bleibt er dem Alten verhaftet. So hat er 
keine Bedenken, dem Staat „Aufsicht und Polizei über das Ge
werbe in der ausgedehntesten Art und Weise", ja selbst die fast 
ausschließliche „technische Leitung" des Gewerbes zu überlas
sen.38 An späterer Stelle seiner Überlegungen wird sichtbar, dass 
er auch die wirtschaftliche Leitung der Gruben befürwortet. 
Um wenigstens eine gewisse Vorstellung von der Anzahl der 
gangbaren Gruben zu bekommen, die der Leitung und Aufsicht 
der Bergbehörde „unterworfen" waren und „unterworfen" blei
ben sollten, sei auf die statistischen Angaben im „Kalender für 
den Sächsischen Berg- und Hüttenmann auf das Jahr 1838" ver
wiesen. Im Todesjahr von Freiesleben (1835) gab es im König
reich Sachsen 26 gangbare königliche Zechen, 230 gewerkschaft
liche Zechen und 250 Eigenlöhner-Zechen, insgesamt also 506 
Gruben.39 Warum sollte dem Staat eine solche starke Einfluss
möglichkeit auf die bergbauliche Unternehmertätigkeit auch 
weiterhin erhalten bleiben? Da sieht er zunächst einmal eine „ge
werbepolizeiliche Funktion des Staates" zur „gesicherten Verei
nigung von Mitteln zum Betrieb" des Bergbaus.4D Ein einzelner 
Privater, auf seine Mittel beschränkt, hätte nur in seltenen Fäl
len - fügt er an den obigen Gedanken an - die Kapitalkraft, um 
einen andauernden Bergwerksbetrieb zu unterhalten. Und die 
Sammlung des Kapitals in Gewerkschaften (er betrachtet sie als 
eine Art der Aktiengesellschaft) als „öffentlich oktroyierte Insti
tute" - ,,was Aktiengesellschaften gemeinrechtlich und an sich 
nicht zu sein brauchen"41 

- ist für ihn die bevorzugte private Be
teiligungsform an Bergwerksunternehmen. Die Rechtsfigur der 
Zubuße bei Kapitalbedarf des Unternehmens bedarf dann aller
dings auch wieder der Autorität der Staatsbehörde, um sie ge
genüber den Gewerken durchzusetzen. Die Behörde bestätigt 
mit dem „amtliche(n) Akt des Zubußanschlages"42 die Regelge
rechtheit der Festsetzung. So kommt eine fürsorgliche Aufsichts
maßnahme der Behörde zur andern. Mit dem Zubußanschlag ist 
verbunden, dass der Behörde die Kuxteilinhaber bekannt sind. 
Dies wiederum bedingt die „öffentliche Einrichtung" eines Ge
genbuches, ,,in welchem nach Art eines Gerichtshandelsbuches 
alle Akquisitionen von Kuxteilen notiert sein müssen" .43 Und 
warum das Ganze? ,,Allen Kuxinhabern muss die Garantie ge
geben werden, dass keinem von ihnen mehr oder weniger an Zu
bußen abgefordert wird ... ".44 

Der Staat sollte aber nach Freiesleben nicht nur die zweckmäßi
ge Bündelung von Kapital und den Rechtsschutz der privaten 
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Beteiligten an Bergwerksunternehmen sichern, sondern seine 
Tätigkeit sollte sich auch auf die „Erweckung und Vermittlung 
gegenseitiger Unterstützung der Bergwerksgesellschaften un
tereinander" richten. 45 Gemeint sind hier die Revierkassen. Die 
bekannteste, größte und einflussreichste Kasse war die Freiber
ger Gnadengroschenkasse. Die Aufgabe der Kassen war die Be
reitstellung von Geldmitteln (Vorschüsse), die die Fortführung 
aussichtsreicher Bergwerksunternehmen in einem Revier er
möglichen sollten. Die Kassen wurden durch regelmäßige Bei
träge der Gewerkschaften eines Reviers gebildet; es bestand für 
die Gewerkschaften eine Art Zwangsmitgliedschaft und sie wa
ren „Privatinstitute", die nicht in fiskalischem Eigentum stan
den. Nichtsdestoweniger unterlag die Tätigkeit der Revierkas
sen der Aufsicht und Leitung durch d ie Staatsbehörde. Bereits 
bei der Erteilung der Konzession zum Bergbaugewerbe wird 
als Zulassungsbedingung die künftige Entrichtung eines Bei
trages an die Kasse aufgenommen. Zudem disponiert die Be
hörde über die Verwendung der Gelder, und den fiskalischen 
(!) Bergwerkskassen obliegt die Verwaltung der Kassen. Freies
leben rechtfertigt dies ausdrücklich mit dem Hinweis darauf, 
dass nur in der Hand des Staates 46 die Sachkenntnis vorhanden 
ist, zu entscheiden, welche Bergwerksunternehmungen nach 
„bergmännischer Wahrscheinlichkeit ... wirklich aussichtsvoll 
sind" und Vorschüsse erhalten sollen.47 

Nach diesem Loblied auf die Behörde fügt er allerdings wieder 
ein Bekenntnis zur „Gewerbsfreiheit" und „freien Konkurrenz" 
im Bergbau an. Freiesleben sieht in den Revierkassen keinen „Er
satz für die Betriebsmittel, auf deren Herbeischaffung die ge
werkschaftliche Verfassung berechnet ist. Freiwillige, infolge der 
Privatspekulation dargebotene Zubußen geben ... eine nie ver
siegende Quelle ... ".48 Der „tote Fonds" - die Kassen - sei eine 
Hilfsquelle; ,,niemals" wird sich das Bergbaugewerbe von der 
„Privatspekulation unabhängig machen und erhalten können".49 

Aber die Aufsicht und Leitung des Staates hat der Spekulation 
die „gehörige Richtung zu geben". 
Unter Vorbehalt rechnet Freiesleben den Betrieb der fiskalischen 
Revierstollen zu den Unterstützungen des Staates für den Pri
vatbergbau. Es ist die einflussreichste Unterstützung. Diese Stol
len (Stölln) werden allgemein und auch von ihm als „Schlüssel 
des Gebirges" betrachtet. Durch sie werden Erz führende Lager
stätten aufgesucht - die Stollenörter dienen insoweit einem sys
tematischen Gebirgsaufschluss -, vor allem aber dienen sie den 
privaten Gruben als Wasserableitungs- und Wetterzuführungs
kanäle. Freiesleben merkt an, dass das fiskalische Eigentum an 
diesen Stollen keine Zwangsläufigkeit ist. In Sachsen befindet 
sich der Staat mit seinen in früherer Zeit in Staatseigentum über
nommenen Stollen eigentlich in einer Privateigentümerposition. 
So verhält er sich auch. Der Fiskus verlangt für die „Dienste" die
ser Stollen (Freihaltung der privaten Gruben von Wassern; Her
stellung einer frischen Luftzirkulation in den Gruben) natürlich 
Entgelt (Stöllngebührnisse usw.) - bezahlt wird aus den privat
rechtlichen Revierkassen.50 Obwohl dieser Stollenbetrieb in fiska
lischen Händen ist, ist es - so Freiesleben - eine „Wohltat" für 
den Privatbergbau, dass gerade der Staat den Betrieb der „haupt
sächlichsten Stölln" übernimmt, und zwar weil die Gruben mit 
der Stetigkeit und Ausdauer dieses Betriebes rechnen können. 
Was für den fiskalischen Stollenbetrieb gilt, gilt ähnlich für die 
„fiskalischen Teich-Gräben-Röschen-Anlagen, die das System 
der künstlichen Bergwasserversorgung ausmachen".51 

Die beträchtlichen Unterstützungen des Privatbergbaus durch 
den Staat - Freiesleben beschreibt weitere, die hier keine Erwäh-
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nung finden - veranlassen Freiesleben nun ganz und gar nicht, 
dieses System der Fürsorge der Staatsbehörde hinzunehmen und 
nicht auch kritisch zu betrachten. Für ihn ist das Motiv der Un
terstützungen der „eigene finanzielle Vorteil des Staatsfiskus" .52 

Denn die Unterstützungen des Bergbaus sind immer nur eine 
„sehr mäßige Entschädigw1g der Bergwerkseigner für die ihnen 
seit Errichtung der Generalschmelzadministration und Einfüh
rung des Erzverkaufes entzogene Gelegenheit, ihre Erze selbst zu 
schmelzen und dabei alle die Vorteile zu ziehen, welche die Mo
nopolisierung des Silberhüttenschmelzwesens gegenwärtig vom 
Staate bezogen werden."53 Dem „freien Bergbau" bleibt das Auf
suchen, die Gewinnung und Aufbereitung, die „mühevolle Ar
beit und die Unsicherheit der Erfolge", den „lukrative(n) Teil der 
Arbeit und die Sicherheit der Erfolge" beansprucht der Staatsfis
kus. Alle Unterstützungen, die der Staat an den Privatbergbau 
aus den Staatskassen gewährt, nimmt er aus den durch sein Mo
nopol gewonnenen Überschüssen, ,,die er ohne den freien Privat
bergbau gar nicht würde machen können". 54 

Freiesleben geht noch einmal auf die „gewerbepolizeiliche Auf
sicht" des Staates über den „technischen Betrieb" des Bergbaus 
ein und stellt die Übereinstimmw1gen heraus, die mit der tech
nischen Aufsicht über das Handwerk und die Fabriken bestehen. 
„Was erst jetzt für andere Gewerbe geschieht, geschah längst für 
den Bergbau; es geschah, weil er lange Zeit das einzige, das si
cherste, in staatswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht das 
einträglichste Gewerbe in Sachsen war". 55 Dennoch ist „gegen
wärtig und zu allen Zeiten eine speziellere gewerbepolizeiliche 
Aufsicht des Staates" für den Bergbau unerlässlich.56 Er begrün
det die Leitung und nicht nur die gewerbepolizeiliche Aufsicht 
des Staates über den vorherrschenden gewerkschaftlichen Berg
bau (auf den Eigenlöhnerbergbau trifft das nicht zu; die Eigen
löhner arbeiten in der Grube mit) damit, dass die Gewerken an 
der Bergwerkstechnik keinen Anteil nehmen; sie ferner weder 
durch eigene Intelligenz noch durch Arbeit zu dem Erfolg des 
Unternehmens etwas beitragen. Zugleich stellt er fest: ,,Für die 
wenigsten Gewerken ist der Anteil, den sie am Bergbau neh
men, eine wesentliche Erwerbsquelle, sondern wird von ihnen 
- was insofern auch wirklich der Fall ist - als ein nebenbei be
triebenes Glücksspiel betrachtet".57 Freiesleben sieht die Schwä
che seiner Überlegung selbst und räumt ein, dass auch in ande
ren Gewerben (z. B. Fabriken und größeren Gewerbebetrieben) 
die Eigentümer die „technische Benutzung ihres Eigentums - die 
Leitung des Geschäftes - .. . gewerbskundigen Administratoren 
zu überlassen pflegen ... " .58 Worauf beruht denn nun aber die be
sondere „gewerbepolizeiliche Fürsorge des Staates für die Berg
werksindustrie"? Die Erklärung von Freiesleben ist wenig über
zeugend: Die eingreifende Fürsorge des Staates ist erforderlich, 
weil, ,,wenn dieser sie nicht übernimmt, es überhaupt an der ge
eigneten Person gebricht, welche die Kontrolle über die kunstge
mäße ... Betreibung des Gewerbes in dem Maße, wie es die Na
tur desselben erfordert ... ", übernimmt.59 Er fügt weitere Gründe 
für die Fürsorge des Staates im Bergbau an. So sieht er in den Ge
meinsamkeiten des privaten Bergbaus in einem Revier (Beschaf
fung der erforderlichen Betriebsmittel; sachgerechte Verwendung 
und Zuteilung der in einem Revier allen gemeinschaftlich zuste
henden Hilfsmittel - Revierstollen, Zuflüsse aus den Wasserver
sorgungsanstalten usw.) eine Aufgabe des Staates zur „Gesamt
Leitung des Bergbau-Organismus" von einem „Zentralpunkt" 
aus. 60 Das gelänge nur mit der Autorität einer Behörde. Verhin
derung von Raubbau ist ein weiterer Grund für die Fürsorge des 
Staates. Das Bergwerksgut ist ein öffentliches „Gut, auf dessen 
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zweckmäßige Gewinnung alle im Staate Anspruch haben." 61 Die
sen Gedanken strapaziert er weiter und spricht davon, dass die 
Behörde in der Bergwerksadministration „staatswirtschaftlichen 
Prinzipien" zu folgen hat und nicht nur den „gewöhnlichen öko
nomischen Grundsätzen eines guten Haushaltes".62 Für ihn ist 
eine Leitung und Aufsicht über den „kunstmäßigen Betrieb und 
über den Haushalt" der Gruben nicht zu trennen. Wird Berg
bau betrieben, erfordert das für ihn „Staatseinrichtungen" . Der 
Staat hat Einfluss auf den Grubenhaushalt zu nehmen, in dem 
er an der gehörigen Einkassierung der Zubuße mitwirkt und de
ren Verrechnung kontrolliert sowie überhaupt über die gesamten 
Einnahmen und Ausgaben einer Grube Rechenschaft verlangt 
und die Belege prüft, weil ohne Kenntnis der wirtschaftlichen 
Situation der Grube z. B. keine Entscheidung über die Bewilli
gung eines Vorschusses einer Bergwerkskasse getroffen werden 
kann. Daneben - und das ist alles miteinander verbunden - hat 
die Bergbehörde die Löhne der Grubenoffizianten, Aufseher und 
Arbeiter zu bestimmen; sie hat die Anschaffung und Verwen
dung aller Grubenmaterialien zu kontrollieren und sie gibt Preis
vorstellungen für den Einkauf von wichtigen Grubenmateriali
en vor. Der schon zitierte Preuß. Oberbergrat Karsten nannte das 
kritisch eine „wirkliche Verwaltung des Vermögens der Gewer
ken" durch den Staat.63 

Freiesleben befürwortet damit eigentlich eine nahezu vollstän
dige Disposition des Staates über den Bergbau. Das spürt er 
wohl auch selbst, denn er unternimmt den Versuch, heraus
zufinden, wo die „Grenze des administrativen Eingreifens der 
Staatsbehörde" gegenüber den Bergwerkseignern oder den Ge
werken, die ihr Vermögen einsetzen, liegt. Die Frage ist zeitge
mäß und richtig, aber seine Antwort ist falsch. Er beharrt auf 
den von ihm beschriebenen Funktionen des Staates gegen
über dem Bergbau64 und verweist zur Begründung auf den 
verschwommenen, von ihm auch nicht näher erläuterten Be
griff der „Bergbaukunst" als einer - gewissermaßen - objekti
ven Sachgesetzlichkeit, die die Leitung und Aufsicht des Staa
tes über den Bergbau begründet. ,,Alle Beschränkungen des 
Gewerbes und Eigentumes ... haben ihren Grund nicht in ei
ner arbiträren (willkürlichen - M. M .) Disposition des Staates 
über Bergwerkseigentum und Gewerbe, sondern in den Geset
zen, welche die Bergbaukunst vorschreibt, Gesetze, welche die 
Staatsbehörde selbst ebenso gut wie die Bergwerkseigner bin
den und beschränken".65 

Freiesleben erlebte nicht mehr, wie seine Gesamtanalyse der 
Bergwerksverfassung der ersten Hälfte der 30er-Jahre des 19. 
Jahrhunderts und deren Ergebnisse von der liberalen Bergge
setzgebung und Bergrechtswissenschaft im Königreich Sachsen 
der nachfolgenden Jahre aufgenommen wurde. In manchen De
tails findet seine Schrift Anerkennung. Sein großer Irrtum war, 
dass die „Staatsaufsicht" über den „Grubenhaushalt" und somit 
die Einschränkung der Bergwerkseigner in ihrem wirtschaftli
chen Handeln grundsätzlich erhalten bleiben muss. Hier hat er 
die Zeichen seiner Zeit nicht gesehen. Aber er stellt den ewigen 
Widerspruch zwischen Staat und Privatbergbau, dessen Cha
rakter allerdings im 19. Jahrhundert ein anderer als im 20. und 
21. Jahrhundert ist, in beeindruckender Deutlichkeit für die in 
seinem Werk betrachteten Jahre dar und leistet damit einen un
übersehbaren Beitrag zur Entwicklung der deutschen und säch
sischen Bergrechtswissenschaft. Er gehört insofern - entgegen 
seiner Absicht - zu den Vorboten der Liberalisierung der säch
sischen Berggesetzgebung durch das Regalbergbaugesetz von 
1851 und das Allgemeine Berggesetz von 1868. 
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